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Leistungsibersicht Reise-Rucktrittskosten-Versicherung
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen VB-RS 2008 (UR)

1. REISE-RUCKTRITTSKOSTEN-VERSICHERUNG (RRV)

Bis zur Hohe des versicherten Reise-/Mietpreises
O Ersatz der vertraglich geschuldeten Rucktrittskosten
(Stornokosten) aus versichertem Grund
- bei Nichtantritt der Reise
- bei Nichtnutzung des Mietobjekts
O Ersatz der zusatzlich entstehenden Hinreise-Mehrkosten,
- bei verspatetem Antritt aus versichertem Grund
- bei Verspéatung o6ffentlicher Verkehrsmittel von Giber zwei
Stunden, sofern die An- und Abreise zum versicherten
Arrangement gehoren, max. bis zur Héhe der Stornokosten,
die bei einer Stornierung angefallen wéaren

Versicherte Grinde:
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Unfall, unerwartete schwere Erkrankung oder Tod
Jobwechsel, sofern die Probezeit in die versicherte Reisezeit
fallt

Schiler-/Studentenschutz: Wiederholungsprufung fallt in die
versicherte Reisezeit

Unfall, unerwartete schwere Erkrankung, Impfunvertréaglichkeit
eines zur Reise angemeldeten Hundes einer versicherten
Person

betriebsbedingte Kuindigung und Wiedereinstellung nach
Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzwechsel

Impfunvertraglichkeit

Schwangerschaft

erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person
infolge von Feuer, Elementarereignissen oder strafbaren
Handlungen Dritter

unerwarteter Einberufung zum Grundwehrdienst, einer
Wehriibung oder zum Zivildienst

Bruch von Prothesen

Selbstbehalt:

Kein Selbstbehalt bei allen versicherten Ereignissen mit
Ausnahme von ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem
Fall betragt der Selbstbehalt 20 % des erstattungsfahigen
Schadens, mindestens jedoch 25,- EUR je versicherte Person.



	Leistungsübersicht Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 

